
Orientierungssätze: 

 

1. Schwerwiegende Gründe im Sinne des § 56 Abs. 1 Satz 2 und 3 AufenthG in ge-

neralpräventiver Hinsicht liegen vor, wenn ein besonderes Bedürfnis besteht, durch 

die Ausweisung andere Ausländer von Straftaten ähnlicher Art und Schwere abzu-

halten. Erforderlich ist hierfür regelmäßig, dass eine Ausweisungspraxis, die an die 

Begehung ähnlicher Straftaten anknüpft, geeignet ist, auf potentielle weitere Straf-

täter abschreckend zu wirken. Ausschlaggebend sind insoweit also die Art und 

Schwere der Straftat. Nur in der Person des betroffenen Ausländers bestehende 

Strafmilderungsgründe bleiben bei der generalpräventiven Ausweisung unberück-

sichtigt, da sie nur bei der Strafzumessung, nicht aber bei der Einordnung der 

Straftat nach Art und Schwere eine Rolle spielen. 

 

2. Bei Ausweisungen aus Anlass von Beziehungs- oder Leidenschaftstaten kann es 

an einer generalpräventiven Wirkung fehlen, weil nach kriminologischen Erfahrun-

gen nicht damit zu rechnen ist, dass sie gleichen oder ähnlichen Delikten vorbeu-

gen könnten. 

 

3. Die persönliche Entwicklung des Ausländers nach der Tat bleibt im Rahmen der 

generalpräventiven Ausweisung unerheblich, da die Abschreckungswirkung der 

mit der Begehung der Straftat einhergehenden Ausweisung nur dann nicht eintritt, 

wenn bereits die Art und Weise der Begehung der Straftaten von besonderen Fak-

toren gekennzeichnet ist, die nicht auf einen größeren Kreis potentieller Straftäter 

zutrifft. Das Nachtatverhalten des Täters hat auf die hier ausschlaggebende Art 

und Schwere der Straftat keinen Einfluss. 

 
4. Die Frage, ob eine Wiederholungsgefahr vorliegt, kann und muss das Gericht auf-

grund einer Würdigung aller Umstände des Einzelfalls selbst beurteilen. Eines 

fachpsychologischen Gutachtens bedarf es nur, wenn die Gefahrenprognose auf-

grund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht ohne spezielle Sachkunde er-

stellt werden kann, weil sich aus dem Prozessstoff Hinweise auf eine besondere 

Entwicklung in der Persönlichkeit des Täters ergeben, die nur mit entsprechender 

Fachkunde beurteilt werden können. 
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Hinweis:  
 

Der Bayer. Verwaltungsgerichtshof äußert sich in dem vorliegenden Beschluss in grund-

sätzlicher Weise zu den Voraussetzungen einer generalpräventiv begründeten Auswei-

sung bei besonderem Ausweisungsschutz nach § 56 Abs. 1 Satz 2 und 3 AufenthG. Zu-

vor hatte das Gericht in seinem Beschluss vom 31.1.2011 (10 ZB 10.2868 – juris Rn. 15) 

bereits darauf hingewiesen, dass in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung aner-

kannt ist, dass eine Straftat als Ausweisungsgrund im Sinne von § 56 Abs. 1 Satz 2 und 3 

AufentG auch aus generalpräventiven Erwägungen als besonders schwerwiegend bewer-

tet werden und ein öffentliches Interesses an der Ausweisung des Ausländers (mit-

)begründen kann. Ansonsten hat der Verwaltungsgerichtshof zu dieser Thematik bisher 

eher einzelfallbezogen Stellung genommen (siehe z.B. B.v. 28.2.2011 – 10 C 10.2638 – 

juris Rn. 3). 

 

Bei der Frage der Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Beurteilung der Wie-

derholungsgefahr folgt der Verwaltungsgerichtshof der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts, die zuletzt in dessem Beschluss vom 22.10.2008 (1 B 5.08 – juris Rn. 5) 

und dessem Urteil vom 4.10.2012 (1 C 13.11 – juris Rn. 12) näher ausgeführt wurde (vgl. 

auch BVerwG, B.v. 22.7.2010 – 10 B 20.10 – juris Rn. 9 f.). Im Beschluss vom 13.9.2009 

(1 B 20.08, 1 B 20.08 [1 PKH 21.08] – juris Rn. 6) hat das Bundesverwaltungsgericht auf-

grund einer seelischen Erkrankung des Klägers den Sonderfall der Notwendigkeit der 

Einholung eines Sachverständigengutachtens bejaht. 

 

 

10 ZB 13.1137 

M 4 K 12.1197 

 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
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***** *******, 

*.**. *** ********* ** **** 

************** **, ***** ********* *. ****, 

 - ****** - 

 

**************: 

************* ******** & ********, 

***********. ***, ***** *******, 

 

gegen 

 

Landeshauptstadt München, 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

dieser vertreten durch KVR HA II Ausländerangelegenheiten, 

Ruppertstr. 19, 80337 München, 

 - Beklagte - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Ausweisung; 

hier: Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts München vom 9. April 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer 

 

ohne mündliche Verhandlung am 29. Januar 2014 

folgenden 
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Beschluss: 

 

 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 5.000 Euro fest-

gesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Der Kläger verfolgt mit seinem Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil 

des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 9. April 2013 seine Klage auf 

Aufhebung des Bescheides der Beklagten vom 15. Februar 2012, mit dem der Kläger 

aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen wurde und die Wirkungen der 

Ausweisung auf fünf Jahre befristet wurden, weiter.  

 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist unbegründet, weil die geltend gemachten 

Zulassungsgründe der ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des verwaltungsgericht-

lichen Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) und eines Verfahrensmangels, auf dem das 

Urteil beruhen kann (§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO), nicht vorliegen. Der Zulassungs-

grund der besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten (§ 124 Abs. 2 

Nr. 2 VwGO) ist schon nicht den Anforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO 

entsprechend dargelegt bzw. liegt nicht vor. 

 

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils, die die Zulassung 

der Berufung nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO rechtfertigen könnten, lägen nur vor, 

wenn der Kläger einen einzelnen tragenden Rechtssatz oder eine einzelne erhebli-

che Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt hätte 

(BVerfG, B.v. 10.9.2009 – 1 BvR 814/09 – juris Rn. 11). Dies ist jedoch nicht der Fall. 

 

Das Erstgericht hat seine Entscheidung tragend darauf gestützt, dass schwerwie-

gende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach § 56 Abs. 1 Satz 2 und 

3 AufenthG in der Person des Klägers vorlägen. Es bestünden solche Gründe so-

wohl in spezial- als auch in generalpräventiver Hinsicht. Beim Kläger liege aus spezi-

1 

2 

3 

4 
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alpräventiver Sicht kein atypischer Sonderfall vor. Angesichts der Verurteilung wegen 

zweifacher Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung seien Schutzgüter 

von hohem Rang betroffen, nämlich die sexuelle Selbstbestimmung und die körperli-

che Integrität. An die Wiederholungsgefahr seien damit nur geringe Anforderungen 

zu stellen. Bei den der Verurteilung zugrundeliegenden Taten handle es sich nicht 

um eine einmalige Beziehungstat. Der Kläger habe zwei Vergewaltigungen und meh-

rere Jahre danach eine versuchte Nötigung und eine Körperverletzung begangen. 

Beziehe man die Zeugenaussage der ersten Ehefrau ein, so könne von einem krimi-

nellen Fehlverhalten über viele Jahre hinweg ausgegangen werden. Aus der Tatsa-

che, dass der Kläger nur bei zwei von vier Beziehungen Vergewaltigungen und Kör-

perverletzungen begangen habe, könne nicht geschlossen werden, dass von ihm 

keine Wiederholungsgefahr ausgehe. Für eine Wiederholungsgefahr spreche insbe-

sondere, dass der Kläger selbst angegeben habe, er wolle eine Therapie beginnen. 

Das Gericht sehe es daher als wahrscheinlich an, dass der Kläger auch in Zukunft in 

ähnlicher Weise straffällig werde. Unabhängig davon bestünden schwerwiegende 

Gründe i.S.d. § 56 Abs. 1 Satz 2 AufenthG auch in generalpräventiver Hinsicht. Die 

Generalprävention scheitere nicht daran, dass es sich bei den abgeurteilten Strafta-

ten um Beziehungstaten handle. Die Verurteilung beruhe gerade nicht auf einer ein-

maligen Affekttat, so dass eine Abschreckungswirkung bei anderen Ausländern er-

zielt werden könne. Es bestehe ein dringendes Bedürfnis, andere Ausländer von 

derartigen Straftaten abzuhalten, denn Sexual- und Gewaltstraftaten gegenüber 

Frauen würden von der deutschen Rechtsordnung nicht geduldet. Die von der Be-

klagten getroffene Ermessensentscheidung sei nicht zu beanstanden. Sie habe in 

der mündlichen Verhandlung die nach Bescheidserlass eingetretenen Umstände im 

Rahmen einer ergänzenden Ermessensausübung gewürdigt und in die Erwägungen 

des streitgegenständlichen Bescheids einbezogen. Die getroffene Entscheidung ver-

stoße nicht gegen Art. 8 Abs. 2 EMRK. Der Kläger sei erst im Alter von 20 Jahren in 

das Bundesgebiet eingereist und habe überwiegend Sozialleistungen bezogen. Er 

könne sich verbal in seiner Muttersprache verständigen. Das Erlernen der hebräi-

schen Gebärdensprache sei für ihn zumutbar. Es lebten noch Verwandte des Klä-

gers in seinem Heimatland. Ihm stünden aufgrund seines Lotteriegewinns auch er-

hebliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Art. 6 GG sei ebenfalls nicht verletzt. Das 

alleinige Sorgerecht für die beiden deutschen Kinder des Klägers liege bei deren 

Mutter. Ihm stehe bislang kein Umgangsrecht zu. Er habe seit seiner Inhaftierung im 

Oktober 2010 keinerlei Kontakt zu den Kindern. Durch die Ausweisung würden die 

Kontaktmöglichkeiten zu seinen Kindern derzeit nicht eingeschränkt, weil diese zu-
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sammen mit ihrer Mutter inzwischen wieder in Israel lebten. Selbst wenn die Kinder 

wieder nach Deutschland einreisen sollten, wäre es dem Kläger zumutbar, telefo-

nisch oder brieflich Kontakt zu halten bzw. Betretenserlaubnisse zu beantragen. Die 

Befristung der Sperrwirkung der Ausweisung auf fünf Jahre sei rechtmäßig. 

 

Der Kläger macht ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils mit der Begrün-

dung geltend, das Verwaltungsgericht München gehe zu Unrecht davon aus, dass 

eine Wiederholungsgefahr vorliege. Es verkenne, dass es sich bei den vom Kläger 

begangenen Straftaten um Beziehungstaten handle. Auch differenziere das Gericht 

zu Unrecht zwischen dem Verhalten des Klägers in der Ehe und in den Lebensge-

meinschaften mit den beiden in der mündlichen Verhandlung vernommenen Zeugin-

nen. Das Gericht hätte ein sexualpsychologisches Gutachten einholen müssen, dass 

die Straftaten beim Kläger auf den konkreten Beziehungen zu seinen Ehefrauen, 

nicht aber auf einem ihm innewohnenden Verhaltensmuster beruhten. Der Wunsch, 

dass der Kläger eine Sexualtherapie durchführen wolle, dürfe nicht zur Begründung 

der Wiederholungsgefahr herangezogen werden. Zudem habe das Verwaltungsge-

richt das positive Nachtatverhalten nicht berücksichtigt. 

 

Mit diesen Ausführungen stellt der Kläger die Feststellungen des Verwaltungsge-

richts nicht mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage. Das Verwaltungsgericht hat 

im Ergebnis zu Recht das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr bejaht. Schwerwie-

gende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung i.S.d. § 56 Abs. 1 Satz 2 lie-

gen in der Regel in Fällen des § 53 AufenthG vor (§ 56 Abs. 1 Satz 3 AufenthG). Der 

Kläger hat den Ausweisungstatbestand des § 53 Nr. 1 AufenthG verwirklicht. Das 

Verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass ein atypischer Sonderfall 

nicht vorliegt, weil eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kläger 

weitere (schwere) Straftaten begeht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts (BVerwG, U.v. 4.10.2012 – 1 C 13.11 – juris Rn. 18; U.v. 10.7.2012 –

1 C 19.11 – juris Rn. 16) sind für die im Rahmen des § 56 Abs. 1 Satz 3 AufenthG für 

das Vorliegen der schwerwiegenden Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

erforderliche, durch eine die tatrichterliche Prognose festzustellende Wiederholungs-

gefahr umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer und folgenschwerer der 

möglicherweise eintretende Schaden ist. Außerdem müssen Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass in Zukunft eine schwere Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder 

Ordnung durch neue Verfehlungen des Ausländers ernsthaft droht und damit von ihm 

eine bedeutsame Gefahr für ein wichtiges Schutzgut ausgeht (BVerwG, U.v. 

5 

6 
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11.6.1996 – Az. 1 C 24/94 – Rn. 26). Diese Wiederholungsgefahr ergibt sich in der 

Person des Klägers aus der der Verurteilung vom 14. April 2011 zugrundeliegenden 

zweifachen Vergewaltigung und der vorsätzlichen Körperverletzung seiner Ehefrau. 

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend angenommen, dass es sich bei diesen Straf-

taten nicht um eine sog. „Beziehungstat“ handelt. Eine Beziehungstat liegt nach dem 

Verständnis des Verwaltungsgerichts bei einer einmaligen Tat vor, die aus einem 

nicht wiederholbaren Affektzustand heraus begangen wurde (sog. elementar-eruptive 

Gewalttat). Eine Beziehungstat in diesem Sinne liegt nicht immer schon dann vor – 

wie offensichtlich der Kläger meint –, wenn die Tat im Rahmen einer Beziehung be-

gangen wurde. Daher hat das Verwaltungsgericht zu Recht darauf abgestellt, dass 

der Kläger im Zeitraum von 2004 bis 2009 mehrfach schwere Straftaten gegenüber 

seiner Ehefrau begangen hat und diese jeweils nicht einem Affektzustand geschuldet  

waren, sondern nach den Feststellungen des Strafurteils, auf das sich das Erstge-

richt ausdrücklich bezogen hat, darauf beruhten, dass der Kläger einem Kulturkreis 

entstammt, in dem sich traditionsgemäß die Frau dem Mann unterzuordnen habe. 

Gerade die Körperverletzung und die versuchte Nötigung im Jahr 2009, also mehr 

als vier Jahre nach den Vergewaltigungen, sprächen gegen eine einmalige Bezie-

hungstat. In einer einmaligen emotionalen Ausnahmesituation befand sich der Kläger 

bei Begehung der Straftaten gegenüber seiner Ehefrau nicht. Dagegen spricht die 

Häufung der schweren Straftaten (die weiteren von der Ehefrau angezeigten Verge-

waltigungen wurden aufgrund einer tatsächlichen Verständigung im Strafverfahren 

nach § 154 StPO eingestellt). Hinzukommt, dass der Kläger auch gegenüber seiner 

ersten Ehefrau während der gesamten Ehedauer gewalttätig war. 

 

Im Ergebnis zutreffend ist das Verwaltungsgericht auch davon ausgegangen, dass 

für die Wiederholungsgefahr in der Person des Klägers auch die bislang nicht absol-

vierte Therapie spricht. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Ver-

waltungsgericht die der strafrechtlichen Verurteilung zugrundeliegenden Taten ge-

genüber seiner zweiten Ehefrau, aber auch Körperverletzungsdelikte gegenüber sei-

ner ersten Ehefrau eingeräumt. Zugleich hat er angegeben, an einer Therapie teil-

nehmen zu wollen, „um selbst zu wissen, wie krank er sei oder warum er dies getan 

habe oder nicht getan habe“. Zwar beruft sich der Kläger im Zulassungsverfahren auf 

die unproblematischen Beziehungen zu seinen Lebensgefährtinnen in den Jahren 

1998 bis 2003 und im Juli 2009. Letztlich vermögen diese beiden Beziehungen die 

durch die begangenen Straftaten manifestierte hinreichende Wahrscheinlichkeit, 

dass der Kläger erneut im Bereich der Körperverletzungs- und Sexualdelikte straffäl-

7 
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lig werden wird, nicht zu entkräften. Der Kläger hat seine beiden Ehefrauen fast wäh-

rend der gesamten Dauer die Ehe körperlich misshandelt und geschlagen. Beson-

ders brutal war das der Verurteilung zugrundeliegende Körperverletzungsdelikt, bei 

dem er zunächst auf seine Ehefrau einschlug, sie dann packte und gegen die Wand 

warf und sie dann nach weiteren Schlägen würgte, dann nackt auszog und im Intim-

bereich fotografierte und ihr drohte, die Bilder im Internet zu veröffentlichen. Auch die 

harmonische Beziehung vor der zweiten Ehe hinderte den Kläger also nicht, gegen-

über seiner zweiten Ehefrau massiv gewalttätig zu werden. Offensichtlich ist sich der 

Kläger bislang selbst nicht bewusst, aus welchen Gründen er Gewalt anwendet. In-

soweit bedarf sein Verhalten einer therapeutischen Aufarbeitung. Im Blickpunkt ste-

hen hier nicht nur Sexualdelikte, sondern auch die vom Kläger begangenen Körper-

verletzungsdelikte gegenüber beiden Ehefrauen. Auch wenn dem Kläger trotz erklär-

ter Therapiebereitschaft eine entsprechende Therapie aufgrund der ungeklärten aus-

länderrechtlichen Situation bislang verweigert wurde, lässt dies die Wiederholungs-

gefahr nicht entfallen (BVerwG, B.v. 15.4.2013 – 1 B 22/12 – juris Rn. 19). Zur Be-

antwortung der Frage, ob noch eine Wiederholungsgefahr besteht, ist entscheidend 

darauf abzustellen, ob bei bestehender Therapiebedürftigkeit tatsächlich die erforder-

liche Therapie durchgeführt wurde (BayVGH, B.v. 14.11.2012 –10 ZB 12.1172 Rn. 6 

m.w.N.). 

 

Das positive Nachtatverhalten des Klägers führt ebenfalls nicht zum Entfallen der von 

der Beklagten und dem Erstgericht angenommenen Wiederholungsgefahr. Auch 

wenn der Kläger sich in der Haft einwandfrei geführt hat, ein Studium der Religions-

philosophie abgeschlossen hat, gegenüber seiner Ehefrau Schuldeinsicht und Reue 

gezeigt hat und eine finanzielle Wiedergutmachung geleistet hat, besteht aufgrund 

der Schwere und der Zahl der Straftaten und der bislang nicht durchgeführten The-

rapie nach wie vor die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass sich die vom Kläger 

ausgehende Gefahr der Begehung weiterer Straftaten nach seiner Haftentlassung 

realisiert. Schließlich kam es in den Jahren 1992 bis 2009, wenn auch mit Unterbre-

chungen, immer wieder zu Straftaten. Das letzte, besonders massive Körperverlet-

zungsdelikt hat der Kläger erst im Juli 2009 begangen. Zwischen diesem Delikt und 

seiner Inhaftierung im Oktober 2010 liegt nur ein gutes Jahr, so dass angesichts des 

langen Zeitraums, in dem er immer wieder Gewalttaten begangen hat, keine belast-

baren Erkenntnisse zum Verhalten des Klägers in Freiheit vorliegen. Entscheidende 

Bedeutung kommt auch insoweit dem Gesichtspunkt zu, dass der Kläger den Hinter-

8 
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grund seiner Straftaten bislang nicht aufarbeiten konnte, obwohl er dies selbst für er-

forderlich hält.  

 

Das Erstgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass schwerwiegende 

Gründe i.S.d. § 56 Abs. 1 Satz 2 und 3 AufenthG auch in generalpräventiver Hinsicht 

vorliegen. Im Falle der vom Kläger begangenen Straftaten besteht über die straf-

rechtliche Sanktion hinaus ein besonderes Bedürfnis, durch die Ausweisung andere 

Ausländer von Straftaten ähnlicher Art und Schwere abzuhalten. Erforderlich ist hier-

für regelmäßig, dass eine Ausweisungspraxis, die an die Begehung ähnlicher Strafta-

ten anknüpft, geeignet ist, auf potentielle weitere Straftäter abschreckend zu wirken 

(Hailbronner, AuslR, Stand 2009, § 56 Rn. 41). Ausschlaggebend sind insoweit also 

die Art und die Schwere der Straftat. Nur in der Person des betroffenen Ausländers 

bestehende Strafmilderungsgründe bleiben bei einer generalpräventiven Ausweisung 

unberücksichtigt, da sie nur bei der Strafzumessung, nicht aber bei der Einordnung 

der Straftat nach Art und Schwere eine Rolle spielen. Insoweit hat das Verwaltungs-

gericht für die Annahme schwerwiegender Gründe in generalpräventiver Hinsicht zu 

Recht auf die kontinuierliche Ausweisungspraxis im Bereich der körperlichen 

und/oder seelischen Gewalt gegen Frauen sowie das Fehlen einer einmaligen Affekt-

tat abgestellt. Denn bei Ausweisungen aus Anlass von Beziehungs- oder Leiden-

schaftstaten kann es an einer generalpräventiven Wirkung fehlen, weil nach krimino-

logischen Erfahrungen nicht damit zu rechnen ist, dass sie gleichen oder ähnlichen 

Delikten vorbeugen könnten (BayVGH, U.v. 15.9.2009 – 19 B 09.1312 – juris Rn. 25 

m.w.N.). Für das Erstgericht war insoweit auch nicht die Höhe der verhängten Strafe, 

sondern der Rang der betroffenen Schutzgüter, nämlich die sexuelle Selbstbestim-

mung und die körperliche Integrität, ausschlaggebend. Die persönliche Entwicklung 

des Ausländers nach der Tat bleibt insoweit unerheblich, da die Abschreckungswir-

kung der mit der Begehung der Straftat einhergehenden Ausweisung nur dann nicht 

eintritt, wenn bereits die Art und Weise der Begehung der Straftat von besonderen 

individuellen Faktoren gekennzeichnet ist, die nicht auf einen größeren Kreis potenti-

eller Straftäter zutrifft. Das Nachtatverhalten des Täters hat auf die hier ausschlag-

gebende Art und die Schwere der Straftat keinen Einfluss.  

 

Ist somit das Verwaltungsgericht im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass in 

der Person des Klägers aufgrund der von ihm begangenen Straftaten, die sich über 

einen längeren Zeitraum hinzogen, und der bislang nicht absolvierten Therapie eine 

Wiederholungsgefahr i.S.d. § 56 Abs. 1 Satz 2 und 3 AufenthG besteht, erweisen 

9 
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sich auch die von der Beklagten angestellten Ermessenserwägungen, soweit sie im 

Rahmen des § 114 Satz 1 VwGO vom Gericht überprüfbar sind, als rechtmäßig. Ent-

gegen dem Vorbringen des Klägers im Zulassungsverfahren hat das Erstgericht bei 

der Überprüfung der Ermessenserwägungen der Beklagten auch berücksichtigt, dass 

das Vollzugsverhalten des Klägers beanstandungsfrei war, er andere Häftlinge in 

Gebärdensprache unterrichtet sowie ein erhebliches Engagement zur Verbesserung 

seiner deutschen Sprachkenntnisse gezeigt und 10.000 Euro Schadensersatz an 

seine Ehefrau bezahlt hat und dass die abgeurteilten Straftaten schon mehrere Jahre 

zurückliegen. Das Erstgericht hat insoweit auf die Ermessenserwägungen der Be-

klagten, die diese in der mündlichen Verhandlung vom 9. April 2013 ergänzt hat, Be-

zug genommen und zum Ausdruck gebracht, dass diese rechtlich nicht zu beanstan-

den sind. 

 

Das Vorbringen des Klägers im Zulassungsverfahren ist auch nicht geeignet, die 

Feststellungen des Verwaltungsgerichts zur Vereinbarkeit der Ausweisungsent-

scheidung mit Art. 8 EMRK ernstlich in Zweifel zu ziehen. Auch wenn der Kläger 

nach fast 20 Jahren Aufenthalt in der Bundesrepublik nach einer beruflichen Rehabi-

litationsmaßnahme im Jahr 2009 eine Berufstätigkeit aufgenommen hat, ändert dies 

nichts an der Tatsache, dass er sich in den Jahren davor nicht sonderlich gut in die 

hiesigen Lebensverhältnisse integriert hatte. Selbst wenn ihm zuletzt auch beruflich 

eine weitgehende Integration, die allerdings durch die zu verbüßende Strafhaft un-

terbrochen wurde, gelungen sein sollte, führt dies nicht dazu, dass dem Kläger we-

gen der Besonderheiten seines Falls ein Leben im Staat seiner Staatsangehörigkeit, 

nicht mehr zuzumuten ist. Diese sog. Entwurzelung setzt voraus, dass er zu seinem 

Heimatstaat keinen Bezug mehr hat (SächsOVG, B.v. 17.6.2013 – 3 B 316/12 – juris 

Rn. 11 m.w.N.). Wie das Verwaltungsgericht zutreffend festgestellt hat, liegt ein sol-

cher Fall beim Kläger gerade nicht vor, da er die Hälfte seines Lebens in seinem 

Heimatland verbracht hat, die hebräische Sprache beherrscht und nach wie vor ein 

guter Kontakt zu seiner Familie besteht. Selbst wenn dem Kläger aufgrund seiner 

Behinderung (hochgradige Schwerhörigkeit) und des inzwischen über 20jährigen 

Aufenthalts in der Bundesrepublik eine Reintegration in die Lebensverhältnisse sei-

nes Heimatlandes trotz seiner finanziellen Absicherung nicht leicht fallen dürfte, ist 

die Ausweisung im Hinblick auf die vom Erstgericht festgestellte erhebliche Wieder-

holungsgefahr und die durchgreifenden generalpräventiven Erwägungen bei einer 

Gesamtabwägung nicht unverhältnismäßig. 
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Bezüglich der Bindung zu seinen beiden Kindern (geb. 24. September 2005 und 15. 

September 2006), die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, hat das Verwal-

tungsgericht zu Recht darauf abgestellt, dass der Kläger seit der Inhaftierung keinen 

Kontakt zu seinen Kindern hat, die Ehefrau des Klägers die alleinige Inhaberin des 

Sorgerechts ist und er auch kein Umgangsrecht für seine Kinder besitzt. Auch aus 

der Tatsache, dass die Ehefrau des Klägers mit den Kindern derzeit in Israel lebt, 

und dadurch die Einholung des vom Familiengericht beschlossenen Sachverständi-

gengutachtens zur Frage, inwiefern ein Umgang des Klägers mit seinen Kindern dem 

Kindeswohl entspräche, nicht realisiert werden kann, kann der Kläger mit Blick auf 

Art. 8 EMRK oder Art. 6 GG letztlich nichts zu seinen Gunsten herleiten. Zudem hat 

das Verwaltungsgericht zu Recht darauf hingewiesen, dass selbst dann, wenn dem 

Kläger ein Umgangsrecht mit seinen Kindern zuerkannt werden sollte und diese wie-

der in die Bundesrepublik zurückkehren würden, ihm zunächst die Herstellung eines 

Kontakts auf telefonischem und brieflichem Wege von Israel aus zuzumuten sei und 

eine persönliche Kontaktaufnahme durch Betretenserlaubnisse zu erreichen wäre. 

 

Bezüglich der Dauer des Einreiseverbots genügt das Zulassungsvorbringen bereits 

nicht den Anforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO. Unzutreffend ist bereits 

der Ansatzpunkt des Klägers, wonach die Höchstdauer der Befristung fünf Jahre be-

trägt. Nach § 11 Abs. 1 Satz 4 AufenthG darf die Dauer der Sperrwirkung der Aus-

weisung fünf Jahre überschreiten, wenn der Ausländer aufgrund einer strafrechtli-

chen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Dies trifft auf den Kläger 

zu. Der Kläger legt mit seinem Zulassungsvorbringen insbesondere nicht dar, inwie-

weit eine nur dreijährige Dauer des Einreiseverbots gerechtfertigt wäre. Die Behaup-

tung, eine Wiederholungsgefahr bestehe nicht, trifft aus den o.g. Gründen nicht zu. 

 

Die vom Verwaltungsgericht im Urteil getroffene Kostenentscheidung rechtfertigt die 

Zulassung der Berufung wegen ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des Urteils 

nicht. Führt nicht bereits das Vorbringen des Klägers bezüglich der Richtigkeit des 

Urteils in Bezug auf die Ausweisungs- und Befristungsentscheidung zur Zulassung 

der Berufung, so scheidet die Zulassung der Berufung (allein) wegen der nach Auf-

fassung des Klägers unrichtigen Kostenentscheidung bereits aufgrund von § 158 

Abs. 1 VwGO aus. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zur Befristung der 

Wirkungen der Ausweisung erweist sich jedoch als zutreffend, nachdem die Beklagte 
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die nach neuer Rechtslage wohl nicht mehr zulässigen Bedingungen für eine Befris-

tung in der mündlichen Verhandlung aufgehoben hat. 

 

Der Zulassungsgrund der besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten 

der Rechtssache (§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO) ist nicht hinreichend dargelegt (§ 124a 

Abs. 4 Satz 4 VwGO) bzw. liegt ebenfalls nicht vor. Besondere rechtliche Schwierig-

keiten sind anzunehmen, wenn entscheidungserhebliche Rechtsfragen in qualitativer 

Hinsicht nur mit überdurchschnittlichen Schwierigkeiten beantwortet werden können 

(BayVGH, B.v. 17.4.2013 – 10 ZB 12.2364 – juris Rn. 17). Die vom Kläger aufgewor-

fene Frage der Kostenquotelung ist schon nicht entscheidungserheblich, weil die 

Klage von Verwaltungsgericht zu Recht abgewiesen wurde und somit eine Kosten-

quotelung ohnehin ausscheidet. Zudem ist nicht dargelegt, worin die besondere 

Schwierigkeit bei der Beantwortung dieser Frage besteht. Ebenso fehlt es an der hin-

reichenden Darlegung der besonderen tatsächlichen Schwierigkeiten. Sie muss ver-

deutlichen, weshalb der Sachverhalt besonders unübersichtlich oder/und schwierig 

zu ermitteln ist (Happ in Eyermann, VwGO, 13. Aufl. 2010, § 124a Rn. 71). Der 

Sachverhalt bezüglich des Aufenthaltsorts der Kinder ist geklärt. Die vom Kläger be-

antragte Einholung eines Sachverständigengutachtens genügt dafür jedenfalls nicht. 

Die vom Kläger geltend gemachte unrichtige Entscheidung des Erstgerichts bezüg-

lich des Beweisantrags zur Einholung eines Sachverständigengutachtens könnte al-

lenfalls das Vorliegen des Zulassungsgrunds des § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO begrün-

den. 

 

Auch der geltend gemachte Verfahrensmangel (§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO) liegt nicht 

vor. Der Kläger bringt insoweit vor, das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht den in 

der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisantrag abgelehnt und damit gegen  

§ 86 Abs. 2 VwGO verstoßen und sei seiner Amtsermittlungspflicht (§ 86 Abs. 1 

VwGO) nicht nachgekommen. Die Aufklärungsrüge nach § 86 Abs. 1 VwGO setzt ei-

ne Darlegung voraus, welche Tatsachen ermittlungsbedürftig gewesen wären, wel-

che Beweismittel zur Verfügung gestanden hätten, weshalb sich die unterbliebene 

Beweiserhebung hätte aufdrängen müssen, welches Ergebnis die Beweisaufnahme 

erbracht hätte und inwiefern die angefochtene Entscheidung darauf beruhen könnte 

(Happ in Eyermann, VwGO, 13. Aufl. 2010, § 124a Rn. 74; BVerwG, B.v. 8.7.2009 – 

4 BN 12.09 – juris Rn. 7). Diesen  Anforderungen genügt die Aufklärungsrüge nicht. 

Das Verwaltungsgericht hat seine Auffassung, es bestehe die Gefahr, dass der Klä-

ger wieder Straftaten begehen werde, darauf gestützt, dass die der Verurteilung zu-
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grundeliegenden Straftaten über einen längeren Zeitraum hinweg begangen wurden. 

Ergänzend hat es zur Begründung der Wiederholungsgefahr auch die bereits verjähr-

ten Straftaten gegenüber der ersten Ehefrau des Klägers herangezogen. Auch hat es 

die Straftaten des Klägers nicht als Beziehungstaten gewertet, weil es sich nicht um 

Affekttaten handelte. Zudem stellt es darauf ab, dass der Kläger sich seine Straftaten 

selbst nicht erklären kann und deshalb eine Therapie beginnen möchte. Die Frage, 

ob eine Wiederholungsgefahr vorliegt, kann und muss das Gericht aufgrund der 

Würdigung aller Umstände des Einzelfalls selbst beurteilen. Eines fachpsychologi-

schen Gutachtens bedarf es nur, wenn die Gefahrenprognose aufgrund besonderer 

Umstände des Einzelfalls nicht ohne spezielle Sachkunde erstellt werden kann, weil 

sich aus dem Prozessstoff Hinweise auf eine besondere Entwicklung in der Persön-

lichkeit des Täters ergeben, die nur mit entsprechender Fachkunde beurteilt werden 

können (BVerwG, B.v. 22.10.2008 – 1 B 5.08 – juris Rn. 5 und U.v.4.10.2012 – 1 C 

13.11 – juris Rn. 12; VGH BW, U.v. 9.8.2011 – 11 S 245/11 – juris Rn. 31). So ver-

hält es sich hier aber gerade nicht, weil das Verwaltungsgericht dem Kläger keine 

Persönlichkeitsstörung unterstellt, sondern zur Begründung der Wiederholungsgefahr 

allein die Anzahl der begangenen schweren Straftaten über einen längeren Zeitraum, 

den fehlenden Affektzustand und die Aussage in der mündlichen Verhandlung, er 

wolle wissen, warum er dies getan habe, ausreichen lässt. Seine Prognose sieht das 

Verwaltungsgericht auch durch die Tatsache, dass der Kläger gegenüber zwei ande-

ren Frauen keine Gewalttaten begangen hat, nicht als widerlegt an. Ein fachpsychiat-

risches Gutachten des Inhalts, dass der Kläger an keiner psychischen Erkrankung 

leide, die eine erneute Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe indiziere, wäre dem-

nach für das Erstgericht nicht entscheidungserheblich gewesen, weil die Annahme 

der in der Person des Klägers bestehenden Wiederholungsgefahr nicht entscheidend 

darauf beruht, dass er an einer entsprechenden Erkrankung leidet. Die im Beweisan-

trag aufgestellte Behauptung, dass die Straftaten des Klägers aus der konkreten Be-

ziehung zu seinen Ehefrauen erklärbar seien, dient nur der Erläuterung des Beweis-

antrags zum Nichtvorliegen einer psychischen Erkrankung und lässt sich durch ein 

sexualpsychologisches Gutachten nicht klären 

 

Eine Verletzung von § 86 Abs. 2 VwGO liegt nicht vor, weil das Verwaltungsgericht 

den vom Kläger in der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisantrag durch einen 

begründeten Beschluss abgelehnt hat. Soweit der Kläger vorbringt, der Beweisantrag 

sei zu Unrecht abgelehnt worden, trifft dies nicht zu. Das Erstgericht hat den Beweis-

antrag zutreffend als nicht entscheidungserheblich abgelehnt, weil es auf die im Be-
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weisantrag gestellte Frage nach der Rechtsauffassung des Erstgerichts nicht ankam. 

Ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, den Beweisantrag abzulehnen, aber 

prozessual zutreffend, scheidet die vom Kläger geltend gemachte Verletzung des 

rechtlichen Gehörs aus. 

 

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1 und § 52 Abs. 2 

GKG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§152 Abs. 1 VwGO). Mit der Ablehnung des An-

trags auf Zulassung der Berufung wird das Urteil des Bayerischen Verwaltungsge-

richts München vom 9. April 2013 rechtskräftig (§ 124a Abs. 5 Satz 4 VwGO). 

 

 

Senftl                                                 Eich                                              Zimmerer     
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